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Zusammenfassung 
 
Der Regierungsrat schlägt vor, der unformulierten Bildungsinitiative (Jubiläumsinitia-
tive I), einen formulierten Gegenvorschlag zur Revision der Schulgesetzes vom 4. 
April 1929 gegenüberzustellen mit dem Auftrag an die Behörden, schrittweise und im 
Rahmen der gesamtschweizerischen und regionalen Koordination eine Angleichung 
der Schulsysteme der beiden Basel herbeizuführen. In ein künftiges Bildungsgesetz 
ist auch das Anliegen partnerschaftlicher Trägerschaften im Bereich Fachhochschule 
und Universität aufzunehmen. Über die erzielten Fortschritte sollen die beiden Part-
nerkantone im Jahre 2009 einen Bericht erarbeiten und den beiden Parlamenten zur 
Kenntnis bringen. Stellungnahme und Gegenvorschlag sind mit dem Kanton Basel-
Landschaft abgestimmt.  
 
Mit dem Gegenvorschlag wird auch das Anliegen des Anzugs Prof. Dr. Tobias Stu-
der und Konsorten betreffend Übernahme des Baselbieter Schulsystems aufge-
nommen. Auch der Regierungsrat will für die Kompatibilität der Schulen in den bei-
den Basel und in der Nordwestschweiz sorgen. Kooperation zwischen den beiden 
Basel muss aber zwingend mit der gesamtschweizerischen Schulkoordination in 
Übereinstimmung gebracht werden, deshalb wäre die Übernahme des Baselbieter 
Schulsystems durch den Stadtkanton der falsche Weg. 
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I. Änderung des Schulgesetzes als Gegenvorschlag zur unformu-
lierten Bildungsinitiative (Jubiläumsinitiative I) 
 
 
1. Die Bildungsinitiative und ihre bisherige Behandlung 
Am 11. Dez. 2002 hat die Staatskanzlei festgestellt, dass die unformulierte Bildungs-
initiative als Teil drei der Jubiläumsinitiativen "Zämme goht’s besser“, die in beiden 
Basler Halbkantonen eingereicht wurden, mit 4'142 gültigen Unterschriften in Basel-
Stadt zustande gekommen ist. Ihre rechtliche Zulässigkeit bejahte der Grosse Rat 
auf Antrag des Regierungsrates am 10. Sept. 2003.  
 
Das Begehren lautet: 
„Parlament und Regierung werden beauftragt, im Rahmen von § 17a der Kantonsverfassung 
vom 2. Dezember 1889 gemeinsam mit dem Kanton Basel-Landschaft auf den 1. Januar 
2008 eine angeglichene gesetzliche Grundlage für das Bildungswesen zu schaffen mit ei-
nem einheitlichen Schulsystem für die Volksschulen, die weiterführenden Schulen und die 
Berufsschulen. 
Ab dem 1. Januar 2008 führt der Kanton Basel-Stadt in gemeinsamer Verantwortung mit 
dem Kanton Basel-Landschaft Fachhochschulen und Universität als autonome Organisation. 
Bis dahin sind gemeinsame Verwaltungsstrukturen und die Voraussetzung für einen gerech-
ten finanziellen Lastenausgleich zu schaffen. Der Beitritt weiterer Gemeinwesen zur neuen 
Bildungsorganisation soll möglich sein.“ 
 
Auf Antrag der Regiokommission beschliesst der Grosse Rat am 10. März 2004, die 
unformulierte Bildungsinitiative dem Regierungsrat zur Berichterstattung zu überwei-
sen. Das erlaubt, das im Grundsatz unbestrittene Anliegen der bikantonalen Koordi-
nation des Bildungswesens aufzunehmen und in Abstimmung mit dem Regierungs-
rat des Kantons Basel-Landschaft einen formulierten Gegenvorschlag auszuarbei-
ten. In Abkehr seiner ursprünglichen Absicht hat der Regierungsrat Basel-Landschaft 
unmittelbar vorher im Landrat erwirkt, dass die Bildungsinitiative vor der Abstimmung 
aus dem Dreierpaket der Jubiläumsinitiativen herausgelöst wurde, in der Absicht, mit 
Basel-Stadt über einen Gegenvorschlag zu verhandeln. 
 
 
2. Topographie der Bildungslandschaft Schweiz 
Die Schullandschaft Schweiz ist höchst vielgestaltig: Dank der kantonalen Zustän-
digkeit (gemäss Artikel 62 Bundesverfassung) sind 26 Systeme entstanden mit Bil-
dungswegen, die sich vor allem im Bereich der Volksschulen unterscheiden. Der 
Schulföderalismus hat Vorteile, weil den höchst unterschiedlichen lokalen Bedürfnis-
se entsprochen werden kann, weil die Beteiligung einfacher ist und eine demokrati-
sche Kontrolle durch direkt Betroffene stattfindet. Ausserdem erlaubt die Subsidiari-
tät, lokale Kompetenzen ins Spiel zu bringen. 
 
Doch die Nachteile des Schulpartikularismus sind gravierend. Ein erster Nachteil 
ergibt sich aus der Nichtübereinstimmung der Lebens- und Arbeitsräume mit den his-
torischen Kantonsgrenzen. Die unterschiedlichen Schulsysteme sind ein Mobilitäts-
hindernis und bedeuten eine Benachteiligung vor allem für schwächere Schülerinnen 
und Schüler. Ausserdem entstehen Nachteile für Lehrfirmen und Arbeitgeber bei der 
Personalrekrutierung. Dies gilt insbesondere für die Nordwestschweiz, deren Woh-



Seite 5 

 

nungs- und Arbeitsmarkt längst zusammengewachsen ist. Der zweite Nachteil der 
kantonalen Zuständigkeit ist die Behinderung von Innovationen und Schulentwick-
lung, weil den meisten Kantonen die kritische Grösse und die Ressourcen fehlen und 
weil die landesweite Debatte über Bildung behindert wird. Im Bereich der höheren 
Schulen, Hochschulen und Universitäten erschwert der Partikularismus die notwen-
dige Schwerpunktbildung und die effiziente Nutzung der Ressourcen.  
Nur dann können wir uns den Bildungsföderalismus auch in Zukunft leisten, wenn 
die Kantone bereit sind, die erforderliche Kooperation und Koordination anzugehen. 
 
3. Stand der gesamtschweizerischen und regionalen Schulkoordination 
Über die Garantie minimaler Anforderungen für ausreichenden Grundschulunterricht 
hinaus kann der Bund aus verfassungsrechtlichen Gründen keinen Beitrag zur Koor-
dination und Weiterentwicklung der Volksschulen leisten. Im Bereich der weiterfüh-
renden Schulen, der Berufsschulen und der verschiedenen Formen von höheren 
Schulen und Hochschulen verfügt der Bund über stärkere Steuerungsinstrumente, 
aber die vorhandenen Mittel sind im Verhältnis zu den Aufgaben ungenügend. 
 
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) als Zusammenschluss der kantonalen 
Regierungsmitglieder, die für Erziehung und Bildung zuständig sind, stützt ihre Koor-
dinationsbemühungen auf Staatsverträge, namentlich auf das Konkordat zur 
Schulkoordination von 1970 und auf Finanzierungs- und Freizügigkeitsvereinbarun-
gen. In der Regionalkonferenz der EDK Nordwestschweiz arbeiten die beiden Basel 
in verschiedenen Projekten zusammen mit den Kantonen Aargau, Solothurn, Bern, 
Luzern, Freiburg und Zürich. Sie betreffen unter anderem, das Lehren und Lernen, 
den Sprachunterricht, Information and Communication Technologies (ICT) und das 
Qualitätsmanagement. Das Regionale Schulabkommen (RSA) erleichtert die kan-
tonsübergreifende Nutzung von Bildungsangeboten. Es legt beispielsweise fest, wel-
che Abgeltung der Kanton Basel-Landschaft für jene Schülerinnen und Schüler zahlt, 
die das Gymnasium in Basel-Stadt besuchen. Grundsätzlich haben es Koordinati-
onsvorstösse in der EDK ausserordentlich schwer; sie sind nur erfolgreich, wenn alle 
26 Kantone sich von der Richtigkeit des Vorhabens überzeugen lassen und mitzie-
hen oder sich zumindest nicht quer legen. 
 
Die Kooperation der beiden Basler Halbkantone im Bildungsbereich hat eine lange 
Tradition. Ihre Intensität und Verbindlichkeit ist in der Tertiärstufe am stärksten, in 
der nachobligatorischen Stufe etwas weniger und in der Volksschulstufe am wenigs-
ten ausgeprägt. Die gemeinsame Führung und Nutzung von Universität, Fachhoch-
schule und Hochschule für Pädagogik und soziale Arbeit ist in bikantonalen Verträ-
gen geregelt. Hier sind dringliche für die Region lebenswichtige Schritte vollzogen 
und die weiteren Perspektiven vorgezeichnet. Geregelt ist auch der Besuch von Ju-
gendlichen aus dem Landkanton in städtischen Gymnasien und an der Handelsschu-
le des Kaufmännischen Vereines. Die Brückenangebote des zehnten Schuljahrs 
werden gemeinsam geführt.  
 



Seite 6 

 

 
 
Die grossen Strukturunterschiede im Bereich der obligatorischen Schulen reflektie-
ren die in Vielem gegensätzlichen Profile der beiden Kantone: die Traditionen, Grös-
se und Topographie, die Siedlungs- und Kommunalstrukturen, die Wirtschaft, die 
Schülerpopulationen und ihre Bildungsbedürfnisse. 
 
Seit der Annahme des neuen Bildungsgesetzes im Kanton Basel-Landschaft am 6. 
Juni 2002 und dank der vom Grossen Rat beschlossenen Strukturänderung an der 
Weiterbildungsschule Basel-Stadt nähern sich die Schulsysteme der Beiden Basel 
im Bereich Sekundarstufe I seit Beginn des laufenden Schuljahrs an. Beide Kantone 
verfügen im 7. und 8. Schuljahr über zwei vergleichbare kooperativ geführte Leis-
tungszüge. Der allgemeine Zug (A-Zug) und der erweiterte Zug (E-Zug) der städti-
schen WBS entsprechen den gleichnamigen Niveaus der Sekundarschule Basel-
Landschaft. Die beiden Erziehungsdirektoren nützen diese Chance zur Koordination 
der Stundentafeln, der Lehrpläne, der Abschlüsse und der Orientierungsarbeiten. 
Unter anderem geht es um die Einführung eines gut lesbaren bikantonalen Portfolios 
ab 8. Schuljahr, eines Selbstdarstellungsordners, indem Schülerinnen und Schüler 
ihre erworbenen Fähigkeiten aufzeigen können. Vor allem für die Lehrbetriebe, die 
ihre Lehrlinge bekanntlich regional und nicht kantonal rekrutieren, ergäbe sich eine 
höhere Verständlichkeit und eine bessere Vergleichbarkeit der Zeugnisse und Ab-
schlüsse. Die Zusammenarbeit soll in Abstimmung mit den Wirtschaftsverbänden er-
folgen. 
 
 
4. Strategie des Kantons Basel-Stadt zur gesamtschweizerischen Schulkoordi-
nation 
Die gesamtschweizerische Koordination und die Annäherung der Schulen der beiden 
Basel sind wichtige Zukunftsfragen, weil die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen 
weiterwachsen, weil die landesweite Kohärenz der Anforderungen, Abschlüsse und 
Berechtigungen ein fundamentales Qualitätskriterium des Bildungsraums Schweiz 
darstellt, weil Bildung zum zentralen Erfolgsfaktor im Wettbewerb der Standorte und 
bei der Verteilung der Lebenschancen für die Jugend geworden ist. 
 
Basel-Stadt ist willens, sich für die gesamtschweizerische und die regionale 
Schulkoordination einzusetzen. In der aktuellen, unübersichtlichen Situation möchte 
der Regierungsrat keine Chance verspielen, er setzt darum nicht auf einen Weg, 
sondern auf viele Zugänge. Er unterstützt die Anliegen, die hinter der Standesinitiati-
ve des Kantons Basel-Landschaft zur „Koordination der kantonalen Bildungssyste-
me“ vom 28. Februar 2002 stehen. Er spricht sich in der laufenden Vernehmlassung 
zu Gunsten des Entwurfs der Bildungsverfassung des Bundes aus und begrüsst die 
strategischen Prioritäten der EDK, namentlich die Entwicklung von gesamtschweize-
rischen Bildungsstandards (HarmOS), den Aufbau eines schweizerischen Bildungs-
monitorings, die Weiterentwicklung des Sprachenunterrichts und die Stärkung des 
Lehrberufs.  
 
5. Ziele der Schulkoordination in den beiden Basel 
Die Schulkoordination ist als Anliegen alt und die Liste der missglückten Versuche 
lang. Im Zusammenhang mit der Vorverlegung des Fremdsprachenbeginns droht 
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sogar die Errichtung neuer Barrieren zwischen den Kantonen mit Frühenglisch und 
jenen mit Frühfranzösisch. Die Erfahrung zeigt, dass eine Verbesserung der gesamt-
schweizerischen und der regionalen Schulkoordination erst durch einen beharrlichen 
jahrelangen Einsatz zu erringen ist, oft genug nicht auf dem direkten Weg. Die Be-
völkerung im kleinräumigen schmerzlich zerschnittenen Gebiet der beiden Basel er-
wartet aber zu Recht, dass die Schulen in den beiden Kantone die Zwischenzeit zur 
gegenseitigen Annäherung nutzen. Dazu sind die Behörden der beiden Kantone 
aufgrund der Partnerartikel in ihren jeweiligen Verfassungen verpflichtet. 

Die entsprechende Verfassungsgrundlage des Kantons Basel-Stadt lautet: 
„§ 17a. Die Behörden arbeiten zur Erfüllung von Aufgaben, die im gemeinsamen In-
teresse liegen, mit den Behörden der Region, insbesondere mit denjenigen des Kan-
tons Basel-Landschaft zusammen und suchen dabei namentlich 
a) Vereinbarungen abzuschliessen, 
b) gemeinsame Institutionen zu schaffen, 
c) den gegenseitigen Lastenausgleich zu ordnen, 
d) die Gesetzgebung anzugleichen. 
2 Es sind Regeln für die wirksame Zusammenarbeit der Behörden aufzustellen.“ 
Eine analoge Formulierung findet sich in § 3 der Verfassung des Kantons Basel-
Landschaft. 
 
Die Regierungsräte der beiden Kantone teilen die Ansicht, dass die Schulen und 
Schulsysteme der beiden Kantone sich schrittweise und gegenseitig annähern sollen 
in Abstimmung mit der gesamtschweizerischen Koordination. Bedeutsame Verände-
rungen in den Schulen des einen oder anderen Kantons sollen jeweils als Chance 
zur gegenseitigen Abstimmung genutzt werden. 
 
Schulsysteme entstehen nicht auf dem Reissbrett der Bildungsplaner, sie sind das 
Ergebnis einer jahrzehntelangen Auseinandersetzung zwischen unterschiedlichen 
Bedürfnissen und Vorstellungen der Akteurinnen und Akteure in Politik, Gesellschaft 
und Schulen. Sie sind deswegen nie kohärent, widerspruchsfrei und funktional. Wer 
ein Schulsystem beurteilen will, darf es nicht aus dem Kontext von Raum, Zeit und 
Personen lösen. Ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor ist gerade der Rückhalt, den 
das System und die Schulen in der jeweiligen Öffentlichkeit geniessen. 
 
Basel-Landschaft hat es in den letzten Jahren verstanden, sein traditionelles System 
organisch mit einem verantwortbaren Aufwand weiterzuentwickeln und gleichzeitig 
die hohe Zustimmung in der Bevölkerung zu erhalten. Das neue Bildungsgesetz und 
sein Herzstück, die reformierte Sekundarschule, verstärken die Durchlässigkeit zwi-
schen den anspruchsvollen und weniger anspruchsvollen Niveaus und erhöhen da-
her die Chancengleichheit. Für die Stadt wäre eine Übernahme aber keine organi-
sche Weiterentwicklung des Gewachsenen, und der Grad der öffentlichen Zustim-
mung wäre höchst ungewiss.  
 
Ein Nachteil bei der Übernahme wäre, dass Basel-Stadt mit der fünfjährigen Primar-
schule nach Baselbieter Muster einfach von der Minderheitsgruppe der Kantone mit 
vierjähriger Primarschule in jene mit fünfjähriger Primarschule wechseln würde. Eine 
erdrückende Mehrheit von einundzwanzig Kantonen kennt jedoch die sechsjährige 
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Primarschule. Bei einer weitergehenden gesamtschweizerischen Koordination stün-
de Basel-Stadt unter Umständen ein erneuter Wechsel bevor. Ein weiterer Nachteil 
wäre das dreieinhalbjährige Kurzgymnasium, welches im Kanton Basel-Landschaft 
umstritten ist. Das halbe dreizehnte Schuljahr brächte erhebliche Mehrkosten.  
 
Die Heterogenität der Klassen in der Stadt ist viel grösser als auf dem Land: Im 
Stadtkanton sind nach der Definition der Statistiker 62,7% der Klassen heterogen, im 
Landkanton bloss 30,8% (Bildungsindikatoren, Kulturelle Vielfalt der Schulklassen 
2001/02, Bundesamt für Statistik). Das Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler 
auf die segregativen Angebote der Sekundarstufe I ist unterschiedlich: Im Kanton 
Basel-Landschaft sind die Anteile der drei Leistungsniveaus relativ stabil, in der 
Stadt entstand schon im alten Schulsystem ein zunehmendes Prestigegefälle von 
oben nach unten. Die Sekundarschule wurde zur ungeliebten Restschule, woraus 
eine Verschiebung der Schülerpopulationen nach oben resultierte. Mehr und mehr 
kamen leistungsschwache Schülerinnen und Schüler in die Realschule. In der Folge 
gab es in der Sekundarschule zu wenig Leistungsanreize, das führte zu Niveauver-
lust, was einen Prestigeverlust auslöste und zur Verschlechterung der Berufschan-
cen der Absolventinnen und Absolventen beitrug. Das Phänomen wiederholte sich in 
der Realschule. Die Eignung des Baselbieter Schulsystems mit seiner im gesamt-
schweizerischen Vergleich frühen Selektion für den Stadtkanton ist höchst fraglich. 
Der Wechsel von der inneren Differenzierung, wie sie für die Orientierungsschule 
charakteristisch ist, auf ein System der äusseren Differenzierung, wie es die refor-
mierte Baselbieter Sekundarschule mit ihren durchgehend getrennten Niveaus (A, E, 
P) schon im sechsten Schuljahr vorsieht, könnte in Basel-Stadt eine Restschulprob-
lematik im untersten Niveauzug auslösen. Dadurch geriete nach und nach das ganze 
System in Schieflage auf Kosten der Chancengleichheit und der Integrationskraft. 
 
Auch die gesamtschweizerische Schulkoordination hat sich mit guten Gründen von 
der wenig ergiebigen Fixierung auf die Strukturfrage gelöst. Die gegenseitige Annä-
herung wird auf neuen Wegen gesucht. Mit ihrem Projekt „HarmoS“ will die EDK zu-
nächst für die Kernfächer nationale Kompetenzniveaus festlegen, die die Schülerin-
nen und Schüler aller Kantone unabhängig vom Schulsystem am Ende des sechsten 
und am Ende des neunten Schuljahrs erreichen sollten. Wenn festgelegt ist, was 
Schülerinnen und Schüler am Ende eines Schuljahrs können sollten, spielt es keine 
Rolle, ob die besuchte Schule Primarschule, Sekundarschule oder Orientierungs-
schule heisst. 
 
Das Bekenntnis zur gesamtschweizerischen Schulkoordination und zur gegenseiti-
gen Annäherung der Schulsysteme in den beiden Basel hat auch in der als „Doppel-
lösung“ bekannt gewordenen Schulstrategie Eingang gefunden, die der Regierungs-
rat im Dezember 2002 beschlossenen hat. Die bikantonale und die gesamtschweize-
rische Schulkoordination sind explizit unter jenen wichtigen pädagogische Anliegen 
aufgeführt, die bei der langfristigen Überprüfung der Bildungswege an den Volks-
schulen zu berücksichtigen sind. In der Arbeitsgruppe Bildungswege ist ein Vertreter 
des Kantons Basel-Landschaft vertreten.  
 
6. Initiative und Gegenvorschlag 
Die Bildungsinitiative möchte die Schulsysteme der beiden Basel vereinheitlichen 
und Fachhochschulen und Universität in eine gemeinsame Trägerschaft überführen. 
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Beide Ziele sollen bis zum 1. Januar 2008 realisiert sein. Grundsätzlich befürworten 
die Regierungen der beiden Basel die beiden Stossrichtungen. Sie lehnen die An-
nahme der Initiative aber aus folgenden Gründen ab: Der Initiativtext klammert die 
gesamtschweizerische Schul- und Bildungskoordination aus. Eine Annäherung oder 
Angleichung der Schulsysteme der beiden Basel muss im Rahmen der gesamt-
schweizerische Koordination verortet sein und darf kein neues Inseldasein schaffen. 
Die von den Initianten gesetzte Frist ist für den verlangten Änderungsaufwand viel zu 
kurz bemessen. Schliesslich fragt sich auch, ob die Schulsysteme der beiden Kanto-
ne - angesichts der unterschiedlichen Verhältnisse in den beiden Kantonen - völlig 
identisch sein müssen oder ob es nicht genügt, dass sie in allen relevanten Belan-
gen optimal koordiniert sein müssen. Aus diesen Gründen haben sich die beiden 
Regierungen auf einen gemeinsamen Gegenvorschlag geeinigt. 
 
Der Gegenvorschlag sieht eine analoge Gesetzesrevision in den beiden Halbkanto-
nen vor. Er nimmt das Anliegen der Initianten nach umfassender bikantonaler Ko-
operation im Bildungswesen auf und verbindet es mit dem Ziel der gesamtschweize-
rischen Koordination. Im Schulbereich wird eine sukzessive Annäherung angestrebt, 
im Hochschulbereich - soweit sie noch nicht besteht - eine gemeinsame Träger-
schaft. Der Gesetzestext verpflichtet die Behörden der beiden Kantone auf diese Zie-
le hinzuwirken, ohne dass eine Zeitlimite festgelegt würde. 
 
Von der Umsetzung des Gegenvorschlags versprechen sich die beiden Kantone die 
folgenden Wirkungen: Die schulischen Mobilitätshindernisse im Gebiet der beiden 
Basel und in der Nordwestschweiz würden schrittweise abgebaut. Die Qualität der 
Bildungssysteme könnte gesteigert werden, weil die Ressourcen und Kräfte für die 
Entwicklung der Schulen - so weit wie möglich - gemeinsam genutzt werden könn-
ten. Gemeinsame Antworten auf Zukunftsfragen, wie die künftige Gestaltung der 
Schuleingangsphase oder die Entwicklung des Sprachunterrichts, würden zur Quali-
tät und zur Konvergenz der Schulen in den beiden Basel beitragen.  
 
 
7. Erläuterung zur beantragten Gesetzesrevision und zum Beschluss des 
Grossen Rates 
Anders als der Partnerkanton verfügt der Kanton Basel-Stadt nicht über ein moder-
nes und umfassendes Bildungsgesetz, in dem Schulbildung, Berufsbildung und 
Hochschulbildung geregelt werden. Deswegen soll die Verpflichtung zur Schulkoor-
dination unter dem Titel „ XI. Regionale und gesamtschweizerische Zusammenar-
beit“ als § 150 ins Schulgesetz vom 4. April 1929 aufgenommen werden.  
 
Zu Absatz 1 
Die Behörden beider Kantone werden verpflichtet, auf eine grösstmögliche regionale, 
sprachregionale und gesamtschweizerische Koordination und Kooperation hinzuwir-
ken. Die Bestrebungen zur Koordination und Kooperation der beiden Basel sollen im 
grösseren Rahmen der schweizerischen und sprachregionalen Koordination und Ko-
operation erfolgen. 
 
Zu Absatz 2 
Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Basel soll besonders intensiv sein. Die 
Schulen sollen in gegenseitiger Abstimmung entwickelt werden mit dem Ziel einer 
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sukzessiven Annäherung. Gemeinsame Lösungen sind zum Beispiel beim Gesamt-
sprachenkonzept und in der Frage der Staffelung des Fremdsprachenbeginns zu su-
chen. Diese Kooperation und Koordination muss in Übereinstimmung mit dem grös-
seren schweizerischen, sprachregionalen oder zumindest nordwestschweizerischen 
Rahmen erfolgen. 
 
Zu Absatz 3 
Der Regierungsrat erhält die Kompetenz, in Absprache mit dem Regierungsrat Ba-
sel-Landschaft und dem Regierungsrat anderer Kantone Bestimmungen zur Zu-
sammenarbeit in der Bildungsentwicklung zu erlassen. Für gemeinsame Projekte 
können gemeinsame Arbeitsgruppen eingesetzt werden, und Beratungen über den 
Entscheid über Neuerungen können zwischen ED Basel-Stadt und BKSD Basel-
Landschaft, sowie zwischen den beiden Regierungsräten und Parlamenten abge-
stimmt werden.  
 
Zur Entwicklung der Berufs-, der Hochschul- und der Universitätsbildung 
Bestimmungen über die koordinierte Entwicklung der Berufs-, der Fachhochschul- 
und der Universitätsbildung passen nicht in das Schulgesetz von 1929, und es gibt 
kein Hochschulgesetz, in dem Universitäts- und Hochschulbelange geregelt werden. 
Der Regierungsrat Basel-Stadt verpflichtet sich, entsprechende Vorschläge in seine 
Vorlage für das neu zu schaffende Bildungsgesetz aufzunehmen. Diese Verpflich-
tung wird in den Grossratsbeschluss aufgenommen. Der Kanton Basel-Landschaft, 
der über ein umfassendes und modernes Bildungsgesetz verfügt, nimmt entspre-
chende Bestimmungen schon mit dieser Vorlage in das Bildungsgesetz auf. 
 
Koordination und Kooperation der Berufsbildung sind weit gediehen aufgrund der 
Bundesgesetzgebung, des interkantonalen Einzugsbereichs vieler Berufsschulen 
sowie der bestehenden Schulabkommen. Mit einem gesetzlichen Auftrag zum Aus-
bau der Berufsbildung zu einem regionalen Angebot soll der eingeschlagene Kurs 
bekräftigt werden. 
 
Die mit dem bikantonalen Staatsvertrag über die Beteiligung des Kantons Basel-
Landschaft an der Universität Basel (Universitätsvertrag) vom 30. März 1994 bereits 
eingegangene Verpflichtung des Kantons Basel-Landschaft zur Erweiterung des 
Ausbaus der Zusammenarbeit und der Beteiligung an der Universität Basel wird in 
allgemeiner Form als Ergänzung in das Baselbieter Bildungsgesetz aufgenommen.  
 
Eine Erweiterung der Zusammenarbeit der beiden Basel bei den Fachhochschulen 
und der Universität ist bereits im Gange. Für die Fachhochschulen haben die vier 
Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn die 
Vorlage vom 26. Mai 2004 zur „Errichtung und Führung der Fachhochschule Nord-
westschweiz“ verabschiedet und mit Frist bis zum 25. August 2004 in die Vernehm-
lassung gegeben. Auch diese Kooperation wird zur gesetzlichen Verpflichtung erho-
ben. 
 
Verpflichtung zur Berichterstattung 
Ebenfalls per Grossratsbeschluss soll der Regierungsrat beauftragt werden, im Jahre 
2009 dem Grossen Rat über die Fortschritte der Schulkoordination und der koordi-
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nierten Bildungsentwicklung sowie das mit Basel-Stadt abgestimmte Tätigkeitspro-
gramm für die folgenden Jahre zu berichten. 
 
 
8. Gemeinsame Erklärung der Regierungen der beiden Basel 
Der Gegenvorschlag ist gemeinsam vom Erziehungsdepartement des Kantons Ba-
sel-Stadt und der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Basel-
Landschaft vorbereitet worden. Die gemeinsame Einschätzung lautet wie folgt: 
 
„Die föderalistische Schullandschaft Schweiz ist zerklüftet. Zwar hat die dezentrale 
Lösung auch Vorteile, weil den höchst unterschiedlichen lokalen Bedürfnissen ent-
sprochen werden kann, weil die Beteiligung einfacher ist und weil eine demokrati-
sche Kontrolle durch direkt Betroffene stattfindet. Ausserdem erlaubt die Subsidiari-
tät, lokale Kompetenzen ins Spiel zu bringen. Doch die Nachteile des Partikularis-
mus sind gravierend. Ein erster Nachteil ergibt sich aus der Nichtübereinstimmung 
der Lebens- und Arbeitsräume mit den historischen Kantonsgrenzen. Die unter-
schiedlichen Schulsysteme sind ein Mobilitätshindernis und bedeuten eine Benach-
teiligung vor allem für schwächere Schülerinnen und Schüler. Ausserdem entstehen 
Nachteile für Lehrfirmen und Arbeitgeber bei der Personalrekrutierung. Dies gilt ins-
besondere für die Nordwestschweiz, deren Wohnungs- und Arbeitsmarkt längst zu-
sammengewachsen ist und die Unterschiede der Bildungssystemen zum Teil erheb-
lich sind. Der zweite Nachteil der kantonalen Zuständigkeit ist die Behinderung von 
Innovationen und Schulentwicklung, weil den meisten Kantonen die kritische Grösse 
und die Ressourcen fehlen und weil die landesweite Debatte über Bildung behindert 
wird. Die gesamtschweizerische, sprachregionale und nordwestschweizerische Ko-
ordination und Annäherung der Schulen der beiden Basel ist eine wichtige Zukunfts-
frage, weil die Qualität der Bildung zum zentralen Erfolgsfaktor im Wettbewerb der 
Standorte geworden ist.  
 
Gegen die einseitige Übernahme eines der beiden Schulsysteme der beiden Basel 
durch den Partnerkanton sprechen die unterschiedliche Struktur des Stadtkantons 
mit seiner heterogenen Bevölkerung und des Landkantons mit seiner kommunalen 
Gliederung, der zu erwartende Widerstand und der hohe Änderungsaufwand. Vorzu-
ziehen ist eine Annäherung in kleinen Schritten und eine fortlaufende Abstimmung 
mit der schweizerischen, sprachregionalen und nordwestschweizerischen Schulko-
ordination. Dies heisst einerseits, dass sich die Partnerkantone verstärkt gemeinsam 
für eine gesamtschweizerische und regionale Schulkoordination und Kooperation in 
der Schulentwicklung einsetzen, und anderseits, dass die beiden Basel ihre Schulen 
und Schulsystem in Übereinstimmung mit der gesamtschweizerischen Koordination 
einander sukzessive angleichen und jede Chance zur Annäherung nutzen. Die ge-
meinsamen Bemühungen sollen gemäss dem analogen Verfassungsauftrag zur re-
gionalen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit weiter vertieft und ergänzt wer-
den.  
 
Im Hochschulbereich haben die beiden Basel in den letzten Jahren ihr Engagement 
für gemeinsame Lösungen mit erkennbaren Zwischenergebnissen verstärkt. Die mit 
dem Staatsvertrag vom 30. März 1994 bereits eingegangene Verpflichtung des Kan-
tons Basel-Landschaft zur Erweiterung des Ausbaus der Zusammenarbeit und der 
Beteiligung an der Universität Basel wird in allgemeiner Form als Ergänzung in das 
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Baselbieter Bildungsgesetz aufgenommen werden. Eine Änderung des Gesetzes ist 
in Basel-Stadt nicht erforderlich. 
 
Eine Erweiterung der Zusammenarbeit der beiden Basel bei den Fachhochschulen 
und der Universität ist bereits im Gange. Für die Fachhochschulen haben die vier 
Regierungen der Kantone Aargau, Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Solothurn die 
Vorlage vom 26. Mai 2004 zur „Errichtung und Führung der Fachhochschule Nord-
westschweiz“ verabschiedet und mit Frist bis zum 25. August 2004 in die Vernehm-
lassung gegeben. 
 
Die Regierungen beider Basel unterstützen die Anliegen der Jubiläumsinitiativen. 
Wegen ihrer zu starken Ausrichtung der Schulkoordination auf die beiden Partner-
kantone und der zu kurz bemessenen Frist für eine „angeglichene gesetzliche 
Grundlage für das Bildungswesen“ lehnen sie die Initiativen ab. Mit einem Gegen-
vorschlag sollen die Anliegen für die Schulkoordination und die gemeinsame regio-
nale Bildungsentwicklung aufgenommen werden.“ 
 
 
 
9. Anträge des Regierungsrats an den Grossen Rat 
 

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beantragt dem Grossen Rat: 
 

1. Die unformulierte Bildungsinitiative wird abgelehnt. 
2. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird empfohlen, die unformulierte 

Bildungsinitiative abzulehnen. 
3. Der Gegenvorschlag zur Bildungsinitiative (Änderung des Schulgesetzes) wird 

gemäss beiliegendem Entwurf beschlossen. 
4. Der Regierungsrat wird beauftragt, in ein künftiges Bildungsgesetz folgende 

Bestimmungen sinngemäss aufzunehmen: 
a) Die Berufsbildung wird im Rahmen der Bundesgesetzgebung in enger Zu-
sammenarbeit mit Basel-Landschaft und anderen Partnerkantonen zu einem 
regionalen Angebot weiterentwickelt. 
b) Die Entwicklung der Fachhochschulen und der Universität zu international 
und gesamtschweizerisch kooperierenden Institutionen der Region wird ge-
fördert. 

5. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat im Jahre 2009 über die 
Fortschritte in der Schulkoordination und der koordinierten Bildungsentwick-
lung sowie über das mit Basel-Landschaft abgestimmte Tätigkeitsprogramm 
für die folgenden Jahre zu berichten. 

 
 
 

II. Anzug Prof. Dr. Tobias Studer und Konsorten betreffend Über-
nahme des Baselbieter Schulsystems  
 
Der Grosse Rat hat an seiner Sitzung vom 17. September 2003 den nachstehenden 
Anzug Dr. Tobias Studer und Konsorten dem Regierungsrat überwiesen: 
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„Die Reform der Basler Schulen ist offensichtlich ein schwieriger und langwieriger 
Prozess. Nachdem die WBS nun wieder einer so genannten Optimierung unterzogen 
wird, stellt sich einmal mehr die drängende Frage nach der mittelfristigen Planung. 
Die Anzugsteller sind überzeugt, dass in der Nordwestschweiz, die in wirtschaftlicher 
und gesellschaftlicher Hinsicht eine Einheit darstellt und die in zunehmendem Mass 
auch politisch zusammenwächst, das Schulsystem so kompatibel wie möglich sein 
sollte. Der vorliegende Entwurf für eine neue Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
verpflichtet zudem in Art. 104 zu einer Angleichung der Gesetzgebung. 
Insbesondere ist festzuhalten, dass es keinen geschlossenen Basler Wohnungs-
markt gibt, sondern nur einen Wohnungsmarkt der Agglomeration. Wachsende Fa-
milien mit wachsendem Raumbedarf sind daher vielfach gezwungen, bei der oft 
schwierigen Suche nach einer entsprechenden Wohnung das Wohnungsangebot 
der ganzen Agglomeration in Betracht zu ziehen und aus Sachzwängen einen Um-
zug über die Kantonsgrenze in Kauf zu nehmen. Leidtragende sind dann die schul-
pflichtigen Kinder, welche die Folgen der zu wenig kompatiblen Schulsysteme zu 
tragen haben. 
Eine möglichst rasche Angleichung der Schulsysteme der beiden Basel muss daher 
Teil der Mittelfristplanung werden. Da das Baselbieter Schulsystem bei der dortigen 
Bevölkerung auf eine weit höhere Akzeptanz stösst als das unsrige bei der hiesigen 
Bevölkerung, muss der Angleichungsprozess zwangsläufig in Richtung auf das Ba-
selbieter System erfolgen. 
Die unterzeichnenden Anzugsteller bitten die Regierung zu prüfen und zu berichten, 
wie die mittelfristige Planung für die Basler Schulen aussieht und wann das neue 
Baselbieter Schulsystem, basierend auf dem neuen Bildungsgesetz, vom Stadtkan-
ton übernommen werden kann.“ 
 
Wir gestatten uns, zu diesem Anzug wie folgt zu berichten: 
 
 
1. Ausgangslage und Ziel 
Der Regierungsrat stimmt mit dem Anzugsteller überein, dass die kantonalen Schul-
systeme in der Nordwestschweiz ein Mobilitätshindernis sind. Die engmaschigen 
Grenzen der Schulsysteme stehen im Gegensatz zu den gewachsenen Lebens- und 
Arbeitsräumen in der Agglomeration. Der Schulpartikularismus bedeutet aber auch 
eine Zersplitterung der Ressourcen und Kräfte, die für die Weiterentwicklung der 
Schulen gebraucht werden. Auch der Regierungsrat will für die Kompatibilität der 
Schulen in den beiden Basel und in der Nordwestschweiz sorgen. Die Schulkoopera-
tion zwischen den beiden Basel muss aber zwingend mit der gesamtschweizerischen 
Schulkoordination in Übereinstimmung gebracht werden. Aus dem Zusammenwach-
sen der Schulen in den beiden Kantonen darf auf keinen Fall eine Schulinsel Basel 
entstehen. 
 
In der als „Doppellösung“ bekannt gewordenen Schulstrategie des Regierungsrates 
vom Dezember 2002 ist das Bekenntnis zur gesamtschweizerischen Schulkoordina-
tion und zur gegenseitigen Annäherung der Schulsysteme in den beiden Basel be-
reits enthalten (Politikplan Basel-Stadt 2004-2007, S. 28f). Die bikantonale und die 
gesamtschweizerische Schulkoordination sind explizit unter jenen wichtigen pädago-
gische Anliegen aufgeführt, die bei der langfristigen Überprüfung der Bildungswege 
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an den Volksschulen zu berücksichtigen sind. In der Arbeitsgruppe Bildungswege ist 
ein Vertreter des Kantons Basel-Landschaft vertreten. 
 
Mit dem Gegenvorschlag zur Bildungsinitiative würde diese zweifache Zielsetzung 
als Verpflichtung der Schulbehörden in die Bildungsgesetzgebung der beiden Kanto-
ne aufgenommen.  
 
2. Konvergenz der Schulsysteme statt einseitige Übernahme des Baselbieter 
Systems 
Die Regierungsräte der beiden Basler Halbkantone zielen auf eine intensive und um-
fassende bikantonale Kooperation im Bildungswesen und eine sukzessive gegensei-
tige Angleichung der Schulen und Schulsysteme. Diese Bestrebungen müssen nach 
Ansicht der Regierungen jedoch im grösseren Rahmen der schweizerischen und 
sprachregionalen Koordination und Kooperation erfolgen. Die Annahme des Gegen-
vorschlags würde die Behörden der beiden Kantone verpflichten, auf diese Ziele hin-
zuwirken. Jede Chance zur Annäherung soll genutzt werden. Das gilt besonders für 
die Entwicklungen im Bereich der Schuleingangsstufe und in der Frage des Fremd-
sprachenbeginns. 
 
Familien mit schulpflichtigen Kindern, die von einem Kanton in einen anderen zie-
hen, bekommen schon heute individuelle Beratung. Für sie steht in den beiden Basel 
ein ganzes System von Umsteigehilfen bereit, das in Kooperation mit dem Partner 
optimiert werden soll. Im übrigen ist der Annäherungsprozess zwischen den Schulen 
der beiden Kantone längst im Gang. Die Fusion von Real- und Sekundarschule rückt 
Liestal näher an Basel, die Strukturänderung an der WBS bringt Basel näher an 
Liestal. Die Schulverwaltungen der beiden Kantone nutzen diese Chance zur Erar-
beitung analoger Lehrpläne, Volksschulabschlüsse und Portfolios. Im Bereich der 
Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften mündet die enge Zusammenarbeit dem-
nächst in der Gründung der bikantonalen Pädagogischen Hochschule. Die partner-
schaftliche Zusammenarbeit erfolgt auch heute schon in Übereinstimmung mit der 
gesamtschweizerischen Harmonisierung der Volksschule. 
 
Durch die einseitige und totale Übernahme des Baselbieter Systems von Seiten des 
Stadtkantons könnte das Ziel der regionalen und gesamtschweizerischen Schulko-
ordination nicht erreicht werden. Zudem stünden Aufwand und Kosten in einer 
schlechten Relation, und es wäre mit unerwünschten Nebenwirkungen zu rechnen: 

1. Gegenüber den anderen Kantonen der Nordwestschweiz und der Deutsch-
schweiz ergäbe sich insgesamt keine Annäherung. Basel-Stadt würde von der 
Minderheit der Kantone mit vier Primarschuljahren zur Minderheit der Kantone 
mit fünf Primarschuljahren wechseln. 

2. Der Wechsel erforderte eine umfassende Neuverteilung der Lehrpersonen 
und der Schulhäuser. Wegen dem Einbezug der Primarschule wäre der Auf-
wand eher noch grösser als jener für die Schulreform von 1988. Über Jahr-
zehnte würden alle Ressourcen und Kräfte aufgezehrt. Für die notwendige 
Qualitätsentwicklung des Schulwesens bliebe keine Kraft. 

3. Der wachsenden Heterogenität der städtischen Klassen als wichtigster Her-
ausforderung unserer Schulen wäre das neue System mit einer im schweize-
rischen Vergleich frühen Selektion weniger gewachsen als das aktuelle. Trotz 
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kostspieliger halbjähriger Verlängerung ins dreizehnte Schuljahr könnte die 
Tradition des städtischen Gymnasiums nicht weitergeführt werden. 

4. Die Akzeptanz des Systems liesse sich nicht vom Landkanton übertragen. Der 
Versuch zum Systemwechsel würde zu einer erneuten schulpolitischen Pola-
risierung in der Öffentlichkeit und in der Lehrerschaft des Kantons führen, die 
in scharfem Widerspruch zur jetzigen Konsensstrategie stünde und enormen 
Schaden stiften würde. 

 
 
3. Antrag des Regierungsrats an den Grossen Rat 

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir dem Grossen Rat, den Anzug Prof. 
Dr. Tobias Studer und Konsorten betreffend Übernahme des Baselbieter Schulsys-
tems als erledigt abzuschreiben. 
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III. Anträge des Regierungsrats an den Grossen Rat 
 
 
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt beantragt dem Grossen Rat: 
 

1. Die unformulierte Bildungsinitiative wird abgelehnt. 
2. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird empfohlen, die unformulierte 

Bildungsinitiative abzulehnen. 
3. Der Gegenvorschlag zur Bildungsinitiative (Änderung des Schulgesetzes) wird 

gemäss beiliegendem Entwurf beschlossen. 
4. Der Regierungsrat wird beauftragt, in ein künftiges Bildungsgesetz folgende 

Bestimmungen sinngemäss aufzunehmen: 
a) Die Berufsbildung wird im Rahmen der Bundesgesetzgebung in enger Zu-
sammenarbeit mit Basel-Landschaft und anderen Partnerkantonen zu einem 
regionalen Angebot weiterentwickelt. 
b) Die Entwicklung der Fachhochschulen und der Universität zu international 
und gesamtschweizerisch kooperierenden Institutionen der Region wird ge-
fördert. 

5. Der Regierungsrat wird beauftragt, dem Grossen Rat im Jahre 2009 über die 
Fortschritte in der Schulkoordination und der koordinierten Bildungsentwick-
lung sowie über das mit Basel-Landschaft abgestimmte Tätigkeitsprogramm 
für die folgenden Jahre zu berichten. 

6. Der Anzug Prof. Dr. Tobias Studer und Konsorten betreffend Übernahme des 
Baselbieter Schulsystems wird als erledigt abgeschrieben. 

 
 
 
 
 
Basel, 1. September 2004 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
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IV Anhang 
 
 
Schulgesetz 
 

Änderung vom 

 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, auf Antrag des Regierungsrates, be-

schliesst: 

 

I. 

 

Das Schulgesetz vom 4. April 1929 wird wie folgt geändert: 

 

Es wird eine neuer Abschnitt XI mit folgendem neuen § 150 eingefügt: 

 
XI. Regionale und gesamtschweizerische Zusammenarbeit 

§ 150. Die Behörden sind verpflichtet, in Verbindung mit den Kantonen und dem 

Bund bei der Weiterentwicklung des Bildungswesens auf grösstmögliche regionale, 

sprachregionale und gesamtschweizerische Koordination und Kooperation hin-

zuwirken. Sie fördern die interkommunale und interkantonale Zusammenarbeit im 

Bildungswesen und tragen zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung der in ihrer 

Obhut stehenden Schulen bei. 
2 Sie sorgen bei Entscheiden für die weitere Entwicklung der Schulen und Schulsys-

teme der beiden Basel im Sinne der Ziele in Absatz 1 für eine gegenseitige Anglei-

chung. Bedeutsame Veränderungen im Schulbereich sind jeweils mit den Behörden 

des Partnerkantons im Hinblick auf dieses Ziel abzustimmen. Jede Chance zur ge-

genseitigen Annäherung ist zu nutzen, insbesondere bei der Gestaltung der Schul-

laufbahnen, der Lehrpläne, Lehrmittel und Abschlussqualifikationen, des Sprachun-

terrichts und der Weiterbildung der Lehrpersonen. 
3 Der Regierungsrat kann in Absprache mit dem Regierungsrat Basel-Landschaft 

Bestimmungen zur Zusammenarbeit in der Bildungsentwicklung erlassen. 
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II.  

 

Diese Änderung im Sinne eines Gegenvorschlages zur unformulierten Bildungsinitia-
tive ist zu publizieren und zusammen mit der unformulierten Bildungsinitiative der 
Gesamtheit der Stimmberechtigten vorzulegen. Für den Fall, dass sowohl die unfor-
mulierte Bildungsinitiative als auch der Gegenvorschlag angenommen werden, ha-
ben die Stimmberechtigten zu entscheiden, welche der beiden Vorlagen sie vorzie-
hen. Der Grosse Rat empfiehlt den Stimmberechtigten, die unformulierten Bildungs-
initiative zu verwerfen und den Gegenvorschlag anzunehmen. 
 
Wird die unformulierte Bildungsinitiative zurückgezogen, ist die vorliegende Ände-
rung des Schulgesetzes nochmals zu publizieren. Sie wird dem fakultativen Refe-
rendum unterliegen. 
 
Nach Eintritt der Rechtskraft bestimmt der Regierungsrat in Absprache mit dem Re-
gierungsrat des Kantons Basel-Landschaft den Zeitpunkt der Wirksamkeit. 
 
Wird der Gegenvorschlag in der Volksabstimmung im Kanton Basel-Landschaft ver-
worfen, fällt die vorliegende Änderung dahin. 
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